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strafrechtstatbestände die Einleitung des Anfrageverfahrens Auswirkungen auf eine mögli-
che Strafbarkeit haben kann. Die grundlegende Rückwirkung der Antragsstellung auf be-
reits entstandene Gesamtsozialversicherungsbeiträge lehnt der Autor mit Blick auf die 
Grenzen zivilrechtlicher Rückwirkungsfiktionen im Strafrecht ab. Er kommt nach ausführli-
cher Diskussion auch zu dem Ergebnis, dass der Feststellungsentscheidung nach § 7a SGB IV 
keine echte Bindungswirkung im strafrechtlichen Bereich zukommt, sie jedoch durchaus 
„entsprechend den Grundsätzen zur Einbeziehung von Erfahrungswissen zu beachten und 
eine Abweichung daher besonders zu begründen“ (S. 170) ist. An dieser Stelle sei jedoch die 
praktische Anmerkung gestattet, dass das Anfrageverfahren auch gerne einmal rechts von 
strafrechtlichen Ermittlungen überholt wird und gar nicht abgeschlossen wird. 

Der Autor stellt als zweites Verfahren die Lohnsteuer-Anrufungsauskunft nach § 42e EStG 
dar und kommt hierbei zu dem Schluss, dass eine objektive Auswirkung auf die Beitrags-
straftatbestände der §§ 266a Abs. 1 und Abs.2 StGB nicht besteht. 

Im 4. Kapitel befasst sich Lanzinner mit Sachverhalten mit Auslandsbezug und behandelt 
dabei das Sonderproblem der Entsendung im Ausland Beschäftigter ins Inland, die illegale 
Ausländerbeschäftigung sowie den möglichen Einfluss der unionsrechtlichen Grundfreihei-
ten auf die strafrechtliche Behandlung. 

Im 5. Kapitel schließlich stellt der Autor Reformüberlegungen zum materiellen Beitragsstraf-
recht an. Konkret schlägt er die Einführung einer Leichtfertigkeitsstrafbarkeit mit geringe-
rem Strafrahmen vor. Dadurch soll nach seiner Auffassung nicht die Strafbarkeit erweitert, 
sondern die „Alles-oder-Nichts-Situation“ im Rahmen des Vorsatzes abgemildert werden. 
Weiter schlägt Lanzinner vor, eine mit § 371 AO vergleichbare Möglichkeit zur Selbstanzeige 
für das Beitragsstrafrecht zu schaffen, da die gesetzgeberischen Intentionen übertragbar 
seien. Als besonders dringlich sieht er ferner die Anpassung der fünfunddreißigjährigen Ver-
jährungsfrist des § 266a StGB auf ein „verhältnismäßiges Maß“ (S. 215) an.  

Die Arbeit setzt sich umfangreich und detailliert mit der aktuellen Thematik der Scheinselb-
ständigkeit auseinander und schlüsselt die einzelnen Aspekte systematisch auf. Der Leser 
kann sich hier einen Überblick verschaffen, gezielt einzelne Aspekte herausgreifen oder tie-
fer in das Phänomen der Scheinselbständigkeit mit all seinen Facetten und Erscheinungs-
formen einarbeiten. Die Rechtslage wird mit Stand September 2013 sowohl für Wissen-
schaftler als auch für Praktiker attraktiv und übersichtlich dargestellt.  
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I. Problematik  
„Verfolgungsverjährung im Steuerstrafrecht“ – ein denkbar weit gefasster Titel, und den-
noch legt Ebner mit seiner 2015 erschienen Dissertationsschrift eine präzise und klar struktu-
rierte Untersuchung vor. Die Arbeit gibt einen umfassenden Überblick zur Rechtslage der 
Strafverfolgungsverjährung im Steuerstrafrecht und liefert anhand bedeutsamer Hinterzie-
hungsfallgruppen eine alle Steuerstraftatbestände erfassende Auseinandersetzung mit dem 
Verjährungsbeginn. Der Autor wird damit – so viel sei vorweggenommen – dem Ziel in au-
ßergewöhnlich hohem Maße gerecht, eine  „Lücke zur Schicksalsfrage der Verjährung im 
Steuerstrafrecht (zu) schließen“ (S. 32). Das gelingt zudem mit besonderer sprachlicher Klar-
heit und praxisorientierter Anschaulichkeit. 
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In der Einführung weist Ebner zutreffend auf die Situation hin, dass die Strafverfolgungsver-
jährung in der Praxis des Steuerstrafrechts eine zentrale Rolle spielt (S. 29 f.). Einerseits wür-
den Abgabendelikte erst spät aufgedeckt, andererseits könnten überlastete Strafverfol-
gungsbehörden und Gerichte zahlreiche Akten oft nicht zeitnah bearbeiten. Hierüber hi-
nausgehend ist aber auch die beratende Praxis mit Fragen der Strafverfolgungsverjährung 
konfrontiert, weil wirtschaftsstrafrechtliche Konstellationen in der Regel steuerliche Implika-
tionen haben. Ebners Untersuchung ist somit für Staatsanwälte und Richter, Unternehmens-
juristen und Strafverteidiger gleichermaßen hoch interessant.  

Die Schrift geht von vier Grundfragen (S. 31) aus, die sich als rote Linie durch den Text zie-
hen:   

1.) Welche Verjährungsfrist gilt (§ 78 III StGB, § 376 I AO)?,  

2.) Ab wann hat der Verjährungsfristlauf begonnen, d.h. wann war die konkrete Steuerstraf-
tat beendet (§ 78a StGB)?,  

3.) (Wann) Ist der Fristablauf (rechtzeitig) unterbrochen worden (§ 78c StGB, § 376 II AO)?,  

4.) ruht(e) der Lauf der Verjährungsfrist (§ 78b StGB, § 396 II AO)?  

Der Unterbrechung des Fristlaufs wird richtigerweise besonderes Gewicht eingeräumt, weil 
diese in der Kommentarliteratur bisher vernachlässigt ist, was – so Ebner – auf die Vielschich-
tigkeit und Komplexität des Steuerrechts zurückzuführen ist.  

II. Teil 1: Grundlagen und -begriffe 
Teil 1. betrifft die Grundlagen und Begriffe der Verjährung im Steuerstrafrecht (S. 35-126). 
Ausgegangen wird von der kriminologischen Erkenntnis, dass bei der Steuerkriminalität ein 
enormes Dunkelfeld vorliege (S. 39), was in Verbindung mit den vom BMF nachgewiesenen 
jährlichen Hinterziehungsvolumina zu erheblichen Steuerausfällen in Deutschland führt. 
Dies unterstreicht die praktische Relevanz von Ebners Ausführungen, weil die Präventions-
wirkung des Steuersanktionenrechts auch von einer effektiven Anwendbarkeit der Vor-
schriften abhängt, der die Verjährung entgegenstehen kann (dazu auch Ebener auf S. 44 ff.).  

Die Untersuchung widmet sich schließlich der seit dem 1.1.2008 neu gestalteten Rechtslage, 
durch welche die sog. „Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer 
verdeckter Ermittlungsmaßnahmen“ erfolgt ist. Hiermit einher ging die Änderung bzw. Auf-
hebung der §§ 370, 370a, 373, 374 AO (S. 51), was der Verfasser im Einzelnen erläutert. An-
schließend betrachtet Ebner das Phänomen des „Zigarettenschmuggels“, das besondere 
Schwierigkeiten bereite, weil die Abgrenzung zwischen den zum Teil nebeneinander, zum 
Teil alternativ in Betracht kommenden Tatbeständen der §§ 370, 373 und § 374 AO (Steuer-
hehlerei) selten behandelt werde (S. 58). Auf dieser Grundlage werden Beispielsfälle ge-
nannt, anhand derer § 370 I Nr. 2 AO (Steuerhinterziehung durch pflichtwidriges In-
Unkenntnis-lassen) und § 374 AO  erörtert werden. Anschließend erarbeitet Ebner Grundla-
gen des allgemeinen Verjährungsrechts, unter besonderer Berücksichtigung der steuerstraf-
rechtlichen Implikationen (S. 60 ff.). Dieser Teil verdient besondere Hervorhebung, weil mit 
dogmatischer Sorgfalt auch die Wechselwirkungen zwischen Straf- und steuerrechtlichen 
Normen aufbereitet werden (S. 70 ff.).  

Dem denktheoretisch und dogmatisch vorherrschenden Verständnis über das Wesen der 
Strafverfolgungsverjährung (Rechtsfrieden, S. 79 ff., und weitere Gesichtspunkte wie 
schwindendes Strafbedürfnis, mögliche Beweisschwierigkeiten, Gegenimpuls gegen Untä-
tigkeit der Strafverfolgungsbehörden, S. 81 f.) erteilt Ebner – aus der Sicht eines Verteidigers 
eher: bedauerlicherweise – eine Absage. Sie seien nicht geeignet, die Berechtigung einer 
Verjährung hinreichend zu begründen, weil staatliches Handeln dogmatisch von der Wir-
kung eines Eingriffes in die Freiheitsrechte des Einzelnen und dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz her gedacht werden müsse (S. 82).  Hieraus ergebe sich, dass ein langer Zeitablauf 
zwischen Tat und Verurteilung bei der Strafzumessung zu berücksichtigen sei. Bei Über-
schreitung der Grenzen von § 78 II StGB führe diese zum absolut wirkenden Strafverfol-
gungshindernis der Verjährung. Diese als „verfassungsrechtliche Verjährungstheorie“ zu be-
zeichnende Begründung (S. 84) ist gut nachvollziehbar und belegt Ebners Absicht, mit der 
Untersuchung nicht im Elfenbeinturm der Strafrechtsdogmatik zu verharren. Ebners Ver-
such, Wesen und Zweck des Rechtsinstituts der Verjährung im normativen Kontext des 
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Grundgesetzes zu interpretieren, erscheint verdienstvoll, auch wenn man – wie der Autor – 
mit dem Ergebnis nicht ganz glücklich ist.  

Auf den Seiten 89-127 folgt eine Darstellung der allgemeinen Verfolgungsverjährungsre-
geln hinsichtlich Beginn, Ruhen und Unterbrechung.  

III. Teil 2.: Die Verfolgungsverjährungsfristen 
 

Teil 2. wird durch einen historischen Abriss über die früheren Regelungen zur steuerstraf-
rechtlichen Verjährung eingeleitet (A., S. 128-132), wobei die Darstellung problemorientiert 
auf die heutigen Fristen bezogen ist. Zusammengenommen mit den Abschnitten 3. und 4., 
die den Beginn der Verjährungsfrist betreffen, wird somit der Grundstein und Bezugspunkt 
für die weiteren Überlegungen gelegt. Ebner gelingt trotz der straffen Darstellung auch eine 
Erörterung einzelner Anwendungsfragen, wie zu den besonders schweren Fällen bei § 370 
AO (S. 152 ff.) und der Verjährungsfrist beim Versuch (S. 157 ff.). 

IV. Teil 3: Der Verjährungsbeginn bei § 370 AO  
Teil 3. widmet sich ausschließlich den Einzelheiten des Beginns der Verfolgungsverjährung 
bei § 370 AO. Dieser erfolgt gem. § 78a S. 1 StGB mit der „Beendigung“ der jeweiligen Tat (S. 
188). Die Darstellung unterscheidet die Gruppen der Veranlagungs- (A., S. 191 ff.) und der 
Fälligkeitssteuern (B., S. 312 ff.). Die Trennung sorgt für Übersichtlichkeit. So behandelt Ebner 
die praktisch möglichen Fälle der Steuerhinterziehung (Vollendung, Versuch, Unterlassen) in 
Bezug auf das Festsetzungsverfahren nach §§ 155 ff. AO. Ebenso erfolgt eine bei anderen 
Werken häufig zu kurz kommende Integration der Hinterziehungsvergehen im Ermittlungs-, 
Erhebungs-, Vollstreckungs-, Rechtsbehelfs- oder finanzgerichtlichen Verfahren.  

Zuletzt wird eine empirische Befunderhebung zu der Frage geliefert, ob und wenn ja, wie 
und zu welchem Zeitpunkt der nach herrschender Meinung für den Verjährungsbeginn bei 
Vergehen gem. § 370 I Nr. 2 AO maßgebliche „allgemeine Veranlagungsschluss“ in den ein-
zelnen Bundesländern festgelegt wird (A. III. 4. b., S. 261 ff.). Hierbei kommt Ebner zur inter-
essanten Feststellung, dass in den Ländern unterschiedliche (steuerstraf-)rechtliche Fach-
kenntnisse vorhanden sind, was sich auf die Handhabung auswirkt (S. 292). Er stellt im Fol-
genden anhand von Fallbeispielen dar, wie der Zeitpunkt bestimmt werden kann (S. 293 ff.), 
wobei auch die praxisrelevante Fallgruppe der „Kindergeldhinterziehung“ eingehend be-
handelt wird (C., S. 325-342). 

V. Teil 4.:  Der Verjährungsbeginn bei den übrigen Steuerstraf-
tatbeständen 
Der kürzere Teil 4. (S. 344-365) behandelt die übrigen Steuerstraftatbestände hinsichtlich 
Verjährungsbeginn innerhalb und außerhalb der Abgabenordnung.  Namentlich berück-
sichtigt werden die Steuerzeichenfälschung und Begünstigung von Steuerstraftaten (S. 345 
ff.), die Steuerhehlerei (S. 350 ff.), Schmuggel und Bannbruch (S. 354 ff.), Gewerbs- oder 
bandenmäßige Schädigung des Umsatzsteueraufkommens (S. 357 ff.) und die Lotteriesteu-
erhinterziehung (S. 363 ff.). Gegenüber den in der Literatur zum Teil einseitig auf § 370 AO 
reduzierten Darstellungen der Verjährungsproblematik zeigt sich in diesem Punkt, dass die 
Untersuchung ein vollständiges Gesamtbild zur Verjährung vermittelt. 

VI. Teil 5: Schlussbetrachtung und „Verjährungskompass“ 
Teil 5. beinhaltet eine kritische Stellungnahme zur vom SPD-Parteivorstand im Wahlkampf 
zur 18. Bundestagswahl gemachten Ankündigung, die Verjährungsfristen durch eine Anpas-
sung an die „Praxis in den Vereinigten Staaten“ zu vereinfachen. Nach Auffassung Ebners 
herrschten im deutschen Steuerstraf(-verjährungs-)recht zwar bereits „amerikanische Ver-
hältnisse“ (S. 371), das US-amerikanische Recht sei im Übrigen aber nicht übertragbar, weil 
dies eine Verletzung der Verhältnismäßigkeit und des Grundsatzes der Selbstbelastungs-
freiheit des Täters zur Folge haben würde (S. 373). Dem kann man auf Basis der intensiven 
Darlegungen nur zustimmen. Den Abschluss der Arbeit bilden als Verjährungskompass be-
zeichnete Abbildungen (S. 374 ff.), die dem Rechtsanwender einen schnellen Zugang zu den 
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im Einzelfall maßgeblichen steuerstrafrechtlichen Regelungen ermöglichen sollen und für 
die Arbeit des Rechtsanwenders von hohem Wert sind.  

VII. Fazit 
Ebner liefert mit der Untersuchung „Verfolgungsverjährung im Steuerstrafrecht“ ein in sich 
stimmiges Werk, das tiefgehend und dogmatisch schlüssig ist. Aus Sicht des Beraters hätte 
der Aspekt der begrenzenden Wirkung der Verjährung stärker in den Fokus gerückt werden 
können. Dessen ungeachtet ist die Monographie für Steuerstrafrechtler als hochgradig pra-
xistauglicher Leitfaden zur Bestimmung der anwendbaren Verfolgungsverjährung auf der 
Basis geltenden Rechts von großem Wert – ein Lob, welches man Dissertationen eher selten 
ausspricht. Das Werk kann nicht nur Wissenschaftlern, sondern besonders auch allen 
Rechtsanwendern uneingeschränkt empfohlen werden, die eine detaillierte, fallgruppenbe-
zogene und verlässliche Darstellung der Verfolgungsverjährung im Steuerstrafrecht suchen. 
 

 

 

 

 

Arbeitsstrafrecht 

RA Joachim Schwede, Aichach 

Björn Gercke, Oliver Kraft, Marcus Richter, 
Arbeitsstrafrecht 

2. Auflage, 2015, ISBN 978-3-8114-3972-6, 482 Seiten, 69,99 Euro 

Arbeitsstrafrecht ist eine ganz eigene Disziplin: Das Zusammenspiel zwischen dem kompak-
ten und straffen Strafrecht und dem in einer Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen (Eu-
ropa, Bund, Land, berufsgenossenschaftliches Satzungsrecht) sowie einer Unzahl von Ent-
scheidungen manifestierten Arbeitsrecht stellt diejenigen, die damit in der Rechtspraxis be-
fasst sind, vor einige Herausforderungen. Der Arbeitsrechtler, der selbst bei einer ausge-
prägten Spezialisierung, „sein“ Gebiet nur mit Mühe überschauen kann, trifft auf Grenzen, 
wenn er strafrechtliche Dimensionen richtig bewerten muss. Der Strafrechtler, dem letztere 
in Fleisch und Blut übergegangen sind und der mit seinen Verfahrensbesonderheiten ver-
traut ist, erkennt dagegen schnell, dass die richtige Bewertung von Lebenssachverhalten 
aus dem Arbeitsrecht rasch aus dem engen materiellen Rechtsbereich des StGB in das weite 
Feld des Nebenstrafrechts hinausführt. In beiden Fällen erwartet der Mandant jedoch eine 
fundierte Einschätzung der Lage, die nur möglich ist, wenn ein zuverlässiges Arbeitsmittel 
zur Hand ist. 

Die Fachanwälte für Strafrecht Prof. Dr. Björn Gerke und Dr. Oliver Kraft sowie der Fachan-
walt für Arbeitsrecht Dr. Marcus Richter haben nun bereits in zweiter Auflage ihr Handbuch 
„Arbeitsstrafrecht“ mit dem Untertitel „Strafrechtliche Risiken und Risikomanagement“ vor-
gelegt, das ein solches Arbeitsmittel sein will. 

In einem ersten Kapitel finden sich arbeitsrechtliche Grundbegriffe (z.B. Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmereigenschaft), Ausführungen zur Haftung von Unternehmen und Unterneh-
mensverantwortlichen und zu prozessualen Besonderheiten des Strafrechts, die natürlich 
für den Arbeitsrechtler besonders lesenswert und interessant sind. Gerade das Unterkapitel 
III zum typischen Ermittlungsverlauf (S. 57) hat den Rezensenten sofort interessiert. Dieses 
fällt dann jedoch ausgesprochen knapp aus, worauf die Autoren auch selbst hin- und hilfs-
weise auf die angegebene weiterführende Literatur verweisen. Dieser Verweis ist wenig hilf-
reich, ist dem Buch zwar ein 20-seitiges (!) Literaturverzeichnis vorangestellt, das jedoch lei-
der nicht sachlich geordnet, sondern alphabetisch nach Autoren aufgelistet ist. Hier die wei-
terführende Literatur aufzufinden ist mühsam, wenn nicht unmöglich. Würde der Rezensent 
nun von einem Arbeitgeber z.B. in einem arbeitsschutzrechtlichem Umfeld, zu möglicher-
weise stattfindenden Ermittlungsmaßnahmen befragt, wäre das Buch an dieser Stelle wenig 
hilfreich. Das wiederum interessiert natürlich den Strafrechtler weniger, weil es für ihn „täg-


